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Datenschutzvereinbarung für Pressezugang 

 
1. Zweck der Vereinbarung 
Diese Vereinbarung regelt den vertraulichen Umgang mit personenbezogenen und sensiblen Informationen, die registrierten 
Pressevertreter:innen im Rahmen ihrer Berichterstattung über Fälle die zur Verfügung gestellt werden. 
 

2. Geltungsbereich 
Die Vereinbarung gilt für alle Inhalte, Dokumente und Daten, die über den geschützten Pressebereich von 
www.behoerdenblick.ch zugänglich gemacht werden, insbesondere: 

• Pressedossiers mit personenbezogenen Angaben 

• Originaldokumente (z. B. Vollmachten, Beschwerden, Protokolle) 

• Korrespondenz mit Behörden 

• Beobachtungsprotokolle und medizinische Einschätzungen 

• Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch akkreditierte Pressevertreter:innen erfolgt im Rahmen dieser 
Datenschutzvereinbarung sowie der ergänzenden Aufgabenerklärung. Dadurch wird sichergestellt, dass 
personenbezogene Daten nur im Einklang mit den definierten Aufgaben und Grenzen genutzt werden. 

 

3. Verpflichtungen der Pressevertreter:innen 
Die unterzeichnende Person verpflichtet sich: 

• Alle erhaltenen Daten vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte weiterzugeben 

• Keine personenbezogenen Daten ohne ausdrückliche Zustimmung der betroffenen Person zu veröffentlichen 

• Die Inhalte ausschliesslich für journalistische Zwecke zu verwenden 

• Die gesetzlichen Vorgaben gemäss DSG (Schweiz) und DSGVO (EU) einzuhalten 

• Bei Unsicherheiten Rücksprache mit BEHÖRDENBLICK zu halten 
 

4. Nutzungsrechte und Haftung 
BEHÖRDENBLICK stellt die Inhalte zur Verfügung, übernimmt jedoch keine Haftung für deren journalistische Verwendung. Die 
Verantwortung für die Einhaltung der journalistischen Sorgfaltspflicht liegt bei der nutzenden Person bzw. Redaktion. 
 

5. Zugang und Widerruf 
Der Zugang zum Pressebereich wird nach Prüfung und Rücksendung dieser Vereinbarung gewährt. BEHÖRDENBLICK behält sich 
vor, den Zugang jederzeit zu widerrufen, insbesondere bei Verstoss gegen diese Vereinbarung. 
 

6. Gültigkeit 
Diese Vereinbarung gilt ab dem Datum der Unterzeichnung und bleibt gültig, solange ein aktiver Zugang zum Pressebereich 
besteht. 
 

Bestätigung 
Ich bestätige, dass ich die obigen Bedingungen gelesen und verstanden habe und mich zur Einhaltung verpflichte. 
 

 
    
Name der Pressevertreter:in  Medium / Redaktion 
 
    
Funktion / Rolle  E-Mail-Adresse 
 

    
Ort / Datum  Unterschrift 


